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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel in der Abwägung, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Rethscheuer West“ 
– 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
Mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg tritt der Bebau-
ungsplan Nr. 10 „Rethscheuer West“ - 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Hohnstorf, xx.xx.2015
Gemeinde Hohnstorf 
Andrè Feit  
Bürgermeister

Lageplan

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
© 2007 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Lüneburg

Bebauungsplan Nr. 10 „Rethscheuer West“ – 1. Änderung

Beglaubigter Auszug
aus der Niederschrift der Sitzung des Rates der Gemeinde Hohnstorf/Elbe am 24. März 2015
Zu Punkt 9. Beratung und Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 10 "RethscheuerWest" - 1. Änderung mit ört-
lichen Bauvorschriften hier: Satzungsbeschluss
1. Der Rat der Gemeinde Hohnstorf beschließt, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 

1 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
13a Abs. 2 Nr.1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen und Stellungnahmen in der mit anliegender 
Abwägung vorgeschlagener Art und Weise zu behandeln.

Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzl.): 13 davon anwesend: 13
 Abstimmung: dafür: 8 dagegen: 3 Stimmenthaltung: 2
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen 
worden war.
Der Rat war beschlussfähig.

Hohnstorf/Elbe, den 24. März 2015
Bürgermeister
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Beglaubigter Auszug
aus der Niederschrift der Sitzung des Rates der Gemeinde Hohnstorf/Elbe am 24. März 2015
Zu Punkt 9. Beratung und Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 10 "RethscheuerWest" - 1. Änderung mit ört-
lichen Bauvorschriften hier: Satzungsbeschluss
2. Der Bebauungsplan Nr. 10 "Rethscheuer West" - 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften Stand 12.03.2015 wird 

gemäß § 10 BauGB als Satzung bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung beschlossen
Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzl.): 13 davon anwesend: 13
 Abstimmung: dafür: 8 dagegen: 3 Stimmenthaltung: 2
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfahigkeit und Abstimmung werden beglaubigt.
Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß einge-
laden worden war.
Der Rat war beschlussfahig.

Hohnstorf/Elbe, den 24.März 2015
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Rullstorf für das Haushaltsjahr 2015
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rullstorf in der 
Sitzung am 10.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.543.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.738.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.495.400,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.635.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  7.500,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  166.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 21.100 Euro

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 249.200 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 6
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Abs.1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes, 
soweit sie einen Betrag von 500,-- Euro nicht übersteigen.

Rullstorf, 10.03.2015
(Naß) 
Bürgermeister S.
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Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Rullstorf für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 20.04. bis 04.05.2015 
in der Verwaltung der Samtgemeinde Scharnebeck, Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck in Raum 3.04 während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Scharnebeck, 10.04.2015
Naß, Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Scharnebeck für das Haushaltsjahr 2015
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Scharnebeck in 
der Sitzung am 17.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.407.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.407.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 27.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.283.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.153.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 235.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 457.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 69.300 Euro

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 547.200 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 6
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Abs.1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes, 
soweit sie einen Betrag von 1.000,-- Euro nicht übersteigen.

Scharnebeck, 17.03.2015
Dr. Heidelmann, Bürgermeister S.

Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Scharnebeck für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 20.04. bis 04.05.2015 
in der Verwaltung der Samtgemeinde Scharnebeck, Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck in Raum 3.04 während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Scharnebeck, 08.04.2015
Dr. Heidelmann, Bürgermeister



- 116 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 5/2015 vom 16.04.2015

D. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

Haushaltssatzung Planungsverband Gewerbegebiet B4 für das Haushaltsjahr 2015
Aufgrund der §§ 58 und 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. 
geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 16. März 2015 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  4.900 Euro 5.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  45.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 4.900 Euro 67.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  67.000 Euro
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  41.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  737.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  731.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  6.900 Euro
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 740.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 779.000 Euro

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden für übertragbar erklärt. Werden 
sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 
NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigen.

Bardowick, 16. März 2015
Luhmann 
Verbandsvorsitzender

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Lüneburg am 01. April 2015 unter 
dem Az. 34.40-15.12.10/20 P erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 17. April 2015 bis 27. April 2015 in der Samtgemeinde-
verwaltung Bardowick, Schulstraße 12, 21357 Bardowick zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Bardowick, 9. April 2015 
Luhmann 
Verbandsvorsitzender
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